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Kurz informiert

▶▶ Kurz informiert
Unpfändbarkeit von Ansprüchen auf Schicht- und Zeitzuschläge

|  Das LAG Berlin-Brandenburg  (17.2.15, 3 Sa 1335/14) hat entschieden, dass 
die Ansprüche eines überschuldeten Arbeitnehmers auf Schichtzulagen 
sowie auf Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit unpfändbar 
sind und nicht abgetreten werden können.  |

Der Kläger ist beim beklagten Landkreis als Angestellter beschäftigt. Er trat 
im Rahmen eines Privatinsolvenzverfahrens seine pfändbaren Bezüge an den 
Treuhänder ab. Mit seiner Klage hat der Kläger die Auszahlung von tarifli-
chen Wechselschichtzulagen sowie Zuschlägen für Dienste zu ungünstigen 
Zeiten mit der Begründung begehrt, die Zuschläge seien unpfändbar.

Nach Auffassung des LAG sind u.a. „Schmutz- und Erschwerniszulagen“  
gemäß § 850a Nr. 3 ZPO unpfändbar, wobei zwischen verschiedenen  
Erschwernissen der Arbeit nicht unterschieden wird. Erschwernisse für den 
Arbeitnehmer könnten sich sowohl aufgrund der Art der auszuübenden  
Tätigkeit als auch regelmäßig durch wechselnde Dienstschichten oder einer 
Arbeitsleistung in der Nacht oder an Feiertagen ergeben. Dies führe zur  
Unpfändbarkeit von Schichtzulagen und von Zuschlägen für Arbeiten zu  
ungünstigen Zeiten (vgl. § 851 ZPO). Grund: Unpfändbare Forderungen könn-
ten nach § 400 BGB nicht abgetreten werden. Das LAG hat die Revision an das 
BAG wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache und wegen  
einer Abweichung von Entscheidungen anderer LAG zugelassen.

PRAXISHINWEIS  | Ebenso  wie das LAG Berlin-Brandenburg haben bereits ent-
schieden: VG Stuttgart VuR 13, 34; VG Kassel JurBüro 13, 599; VG Düsseldorf  
ZInsO 12, 1900; OVG Lüneburg NVwZ-RR 10, 75. Die Gerichte beriefen sich hierbei 
auf die sog. Erschwerniszulagenverordnung. 

Kläger hatte Bezüge 
an den Treuhänder 
abgetreten

Revision zum BAG 
zugelassen

▶▶ Seminar-Tipp
Probleme bei PfÜB-Formularen, Drittschuldnern  
und Vermögensauskunft lösen …

|  Die amtlichen PfÜB-Formulare bieten immer noch Interpretationsspiel-
raum. Das führt in der Praxis zu erheblichen Problemen. Und auch bei der 
Vermögensauskunft kehrt für Gläubiger und ihre Bevollmächtigten keine 
Ruhe ein.  |
 
Unser Experte Dieter Schüll erläutert Ihnen im Online-Seminar „Vollstre-
ckungsrecht“ am 20.4.14, 13.00 bis 15.00 Uhr, wie Sie diese drängenden Fra-
gestellungen sicher beantworten und so für Ihre Mandanten Verzögerungen 
oder sogar Forderungsausfälle vermeiden. Für alle IWW Online-Seminare 
gilt: Sie erhalten in zwei intensiven Seminar-Stunden kompaktes Praxiswis-
sen direkt an Ihrem PC. So bleiben Sie top-informiert und gewinnen wertvol-
le Zeit für Ihre Beratung. Überzeugen Sie sich selbst und melden Sie sich 
gleich an (www.seminare.iww.de/442/684815)!

SEMINAR
Seminar zum 

Vollstreckungsrecht

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Arbeitsrecht optimal gestalten und 
erfolgreich anwenden!

AA Arbeitsrecht aktiv unterstützt Sie 
bei der effektiven Bearbeitung des 
arbeits rechtlichen Mandats . Praxis-
bewährte Checklisten, praktikable 
Handlungsanleitungen, Muster-
verträge und Musteranträge sorgen 
für eine schnelle und reibungslose 
Lösung der Problemstellung.

Arbeitsrecht aktiv

•  veranschaulicht arbeitsvertrag-
liche Gestaltungsmodelle,

•   bringt Tipps für die Vorbereitung 
und Taktik des Arbeitsgerichts-
prozesses,

•  geht auf Spezialprobleme z.  B. 
beim Betriebsübergang, beim 
Kündigungsschutz und bei der 
Arbeitgeber-/Arbeitnehmer-
haftung ein,

•  wertet die aktuelle Rechtspre-
chung aus und gibt Hinweise für 
deren Umsetzung in die Praxis,

•   erläutert steuer- und sozialver-
sicherungsrechtliche Aspekte
sowie Möglichkeiten der betrieb-
lichen Alters versorgung und 

•  bietet arbeitsrechtliche Konzepte 
in Krisensituationen des Arbeit-
gebers.

Testen Sie Arbeitsrecht aktiv jetzt in 
der Beratungspraxis. Die aktuelle 
Ausgabe können Sie auf der 
AA-Website unter aa.iww.de 
anfordern.

Leistungsumfang

•  Das Heft: 18 Seiten, anzeigenfrei

•  Die Website: aktuelle Meldungen, 
Ausgabenarchiv und Zusatzdokumente

•  Die myIWW-App: zur mobilen Online- 
und Offline-Nutzung der Beiträge

Bezugspreis

82,50 € pro Halbjahr
inklusive Versand und Umsatzsteuer

Bestellen Sie im Internet 
die aktuelle Ausgabe:

aa.iww.de

facebook.com/aa.iww

aa.iww.de


